
 

 

 

 

 
 
 

Konformitätsbestätigung  
Freiheit von Phtalaten 

 
 

 
Im Rahmen unserer kontinuierlichen Qualitätssicherung und der steigenden Anforderungen an Materialtransparenz 
informieren wir Sie gerne über den Einsatz von Phthalaten in unseren Produkten. 
 
1. Phthalat-Freiheit unserer eingesetzten Materialien 
Die von uns eingesetzten Materialien, Werkstoffe und Rezepturen für technische Dichtungen, Elastomere, Kunststoffe 
und Faserwerkstoffe werden nach aktuellem Kenntnisstand ohne den Einsatz von Phthalaten (Phthalsäureestern) 
formuliert.  
 
Dies betrifft insbesondere die in der EU regulierten Stoffe wie: 
 
DEHP 
DBP 
BBP 
DIBP 
sowie weitere Phthalate, die in internationalen Regulierungen gelistet sind. 
 
Auf Basis der uns vorliegenden Informationen unserer Lieferanten und unserer internen Materialfreigaben gelten 
unsere Materialien als phthalatfrei. 
 
2. Einschränkung: Keine Bewertung von Hilfs- und Prozessstoffen 
Bitte beachten Sie, dass wir keine vollständige Bewertung oder Dokumentation zu Hilfsstoffen, Prozesshilfsmitteln 
oder temporären Einsatzstoffen in der Produktion vornehmen.  
Diese Stoffe sind nicht Bestandteil unserer Materialfreigabe, werden nicht systematisch erfasst und können daher 
nicht in Bezug auf Phthalate bewertet oder bestätigt werden. 
Eine phthalatfreie Bewertung bezieht sich daher ausschließlich auf die eingesetzten Materialien und Rezepturen, nicht 
jedoch auf: 
 
Schmier-, Trenn- oder Hilfsstoffe 
Reinigungs- oder Wartungschemikalien 
temporäre Prozesshilfsmittel 
produktionsbedingte Kontaktstoffe, die nicht Bestandteil des Endprodukts sind 
 
3. Aktualität und Sorgfalt 
Alle Angaben basieren auf den uns vorliegenden Informationen unserer Lieferkette sowie unseren internen 
Prozessen. Wir überwachen regulatorische Entwicklungen fortlaufend und aktualisieren unsere Bewertungen 
entsprechend. 
Für weitergehende Anforderungen oder spezifische Anwendungen unterstützen wir Sie gerne im Rahmen der 
verfügbaren Informationen. 
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Unterschrift Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift gültig. 
  
Gültigkeit Diese Bestätigung ist bis auf Widerruf gültig. Sie wird regelmäßig überprüft 

und unverzüglich aktualisiert, sobald neue Erkenntnisse unserer 
Lieferkette dies erforderlich machen. 

 
 
Diese Konformitätsbestätigung gilt für die Möller-Industrietechnik GmbH sowie die Möller-Metalldichtungen GmbH.  
Beide Unternehmen nutzen eine gemeinsame Material-Compliance-Struktur, identische Lieferkettenbewertungsprozesse und eine zentrale 
Lieferantenkommunikation. Die Inhalte dieser Konformitätsbestätigung wurden für beide Rechtseinheiten eigenständig geprüft und gelten 
gleichermaßen. 

 


